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2. Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
„Mannheim Master of Accounting & Taxation" der Universität Mannheim

vom 
2 0. Aprit 201( 

Aufgrund von§ 34 Abs. 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) hat der Senat der Universität 
Mannheim am 1 ·3, April z011 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für 
den· Master-Studiengang Mannheim Master of Accounting & Taxation der Universität 
Mannheim beschlossen. Der Rektor hat dieser Änderung zugestimmt am 2 0. April 2011

Artikel 1 

§1

§ 3 Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt geändert:

„Das Programm beginnt im Frühjahrs/Sommersemester und erstreckt sich über eine
Regelstudienzeit von sieben Semestern. Ist die Master-Prüfung nicht bis zum Ende des
neunten Fachsemesters bestanden, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der
Studierende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten."

§2

Die Bezeichnung von § 4 alte Fassung wird wie folgt geändert: 

,,Academic Director, Prüfungsausschuss" 

§3

§ 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

,,§§ 3 Abs. 2 und 10 Abs .. 1 gelten für Kandidaten, die Ihr Studium ab dem 
Frühjahrs/Sommersemester 2011 aufnehmen." 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen des Rektorats der Universität Mannheim in Kraft. 
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